
Fortsetzung der Merkwürdigkeiten
Zum Artikel ,,Zalun. wird zum ju-

ristischen Zankapfel" in der Ausga-
be vom 24. September:

Als Einleitung bemerkte Oberbür-
germeister Dr. Herbert Lackner, dass
man nicht in eine Grundsatzdiskussi-
on verfallen soll, da es nur um eine
Umzäunung geht. Damit wird mehr
als deuflich, dass nach nicht eingehal-
tenen Versprechen um Altemativen
die unsäglichen Vorgänge im Geneh-
migungsverfahren der Abfallanlage
in Bad Reichenhall-Marzoll/Tiirk
fortgesetzt werden.

Mit einer gezielten Salamitaktik
wird der gültige Bebauungsplan aus-
gehebelt, um ein ungeeignetes
Grundstück passend zu machen. Die
Ausgangssituation ist eindeutig. Der
bestehende Bebauungsplan ist in
Kraft, mit seinen,Festsetzungen, un-
ter anderem keine Urnzäunung, keine
dichte Bodenversiegelung privater
Verkehrsflächen. Der Bekieb muss
mit der vorhandenen lnfrastruktur
und den Aufl agen zurechtkofiunen.

Das Landratsamt hatte im April
20L2 eine Genehmigung mit über 20
Auflagen vor allem im Gewässer-
schutz, Lärmschutz und Brandschutz
erteilt. Tenor: Der Betrieb darf erst
nach Erfüllen der Auflagen aufge-
norrrmen werden.

Nach Eingang der Klagen wurde
noch im Jurn20J.2 für den Betrieb So-
Iorfuollzug angeordnet. Das Erfullen
der Auflagen darf nachgereicht wer-
den. Andere vergleichbare Abfallbe-
triebe müssen penibel alle Auflagen
vor Inbetriebnahme erfüllen. Zur un-

geklärten Situation bei der Entwässe-
rung hat der Verein Lebenswertes
Bad Reichenhall im Februar 2013
zahlreiche Fragen an die Stadt Bad
Reichenhall gesandt. Teilantworten
des Landratsamts ließen weiterhin
vieles unbeantwortet. Um Risiken
und mögliche Kontaminierungen im
Schadensfall auszuschalten, wurde
am 16. Juni 2013 dem Oberbürger-
meister vorgeschlagen, dass die Stadt
als Bauaufsichtsbehörde einen unab-
hängigen Sachverständigen vor Ort
den Sachstand feststellen lässt. Bis
heute hat die Stadt zu den offenen
Fragen keine Antwort gegeben.

Dafür wird das Verbot der Umzäu-
nung außer Kraft gesetzt, deren recht-
liche Zulässigkeit durch den Stadtjus-
tiziar mit einern klaren ,,Ietn"
befürrvortet wird. Wo bleiben die be-
rechtigten Interessen der betroffenen
Anwohner? Ferienwohnungen sind
nicht mehr vermietbar. Anwohner
und Gäste sind durch den Betrieb
zahlreichen Belastungen ausgesetzt.
Nächster Schritt Eine Teilfläche zur
Containerlagerung soll versiegelt
werden, auch gegen den Bebauungs-
plan. Ist das die,stets beschworene
Bürgern?ihe und kurstadtgerechte
Planung? Es ist Zeit für eine Grund-
satzdiskussion. Eine derartig großzü-
gige Behandlung durch die städtische
Bauaufsicht würden sich auch andere
Antragsteller wünschen. Sieht so
Gleichbehandlung aus?
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